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Parlamentarische Anfrage Nr.132/J 
an elie Bunde,srecierun2;, betreffend 
Europäische;3 tbereinl~ommen über' die 
Strafverfolgung von Straßenverkehrs­
delil-::ten 

Zu Zl.132/J/NR/70 vom 17. Juni 1970 

An den 

WIEN, 

Herrn Prgsidenten des Nationalrates 

Wie n 

Di.e Abgeordneten zum NationaJ.rat, Dr. K.11/.TTZ1J11'...'(11., 

Dr. Genossen h~)8n 2m 17. 

Juni 1970 unt.er der lTr. 132/"; eine 

s c h r i f t 1 ich e !\ n f l~ ace 

tiber-
einkommen übor elie Strafverfolzung von Straßenverh:!?Jhrs­
delE~.ten überreicht. 

Ich beehre mich, diese Anfrage geFl3.ß § 71 AUse.tz 3 
des BundesGesetzes vom 6. Juli 1961, BGB1. NI'. 178, be­
treffend die Geschäftsordnung des Nationalrates, inner­
halb offener Frist namens der Bundesregierung wie folgt 

zu beantl'/Orten: 

Im Rahmen des Europarates wird segenwärtiG ein 
weiteres Übereinkolilmen aUSGearbeitet, das unter anderem 
zum Ziel hat, nach Höglichl<.:eit zu vermeiden, daß ein Rechts­
brecher weGen ej_ner bestü1mten strafbaren Handlung in . 
mehreren Staaten verfolgt und bestraft wird. Es ist da_mit 
zu rechnen, daß dieses übereinkommen, das auch auf Ver­
kehrsstre.ftaten o.nzu':lenden sein l<.:örmte, in der ersten 
Hälfte des nächsten Jahres zur UnterzeichnunG aufgeIest 
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v/erden kann. Das Verhältnis des letztsenannten Überein­

kommens zu dem J~urop~iischen ÜbereinlcoE:.men über die 

Ahndunß von Zll.vliderhandlun.zen i8 Straßenverkehr ist 

noch nicht als völlie geklärt anzusehen und wird voraus­

sichtlich n6ch Gegenstand von Erörterungen in den zustän­

digen Gremien des Europarates sein. Bis zu einer KI~rung 

dieser Frage könnte man sowohl die i'l..n~'lenclbarlceit beider 

Übereinkommen auf Verh::e~lrsstraftaten bejahen oder auch 

den um~ekehrten Standpunlü vertreten, daß be.i Konkurrenz 

beider Übereinkommen auf Verkehrs straftaten nur das Uber­

einlwmmen über die Almdung von ZUi'liderhandlungen im Straßen­

verl<::ehr als f1lex specialis" anvrendbar \'räre. Bis zu der an 

sich erforderlichen IO.arstellun.s - diese ':rird nach Unter­

zeichnun:::; des I.::uropiiischen Übereinkol:1:'1ens über die Uber-

tra~'unc von 3tY'afverfahren [;eccbenE:;nfalls von Österreich 

b6i den zuständi~en Stellen des Europarates beantrazt werden -

wird es sich nich·t empfehlen, zu einer Ratifikation des Euro­

p1iischen ljber rc; inl.:;:or:lmen:·) über eUe'. Ahnd1J.nr~; von Zuv.fLder-

h8.ncll un[;en im ;3traßenverkehr zu sebTe j:b:m. 

Wien, am t. AUGust 1970 
Der EW1desminister für 
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